
IGP – JAZZ 
Masterstudium 

 
ZULASSUNGSVORAUSSETZUNG: 

 
 
(1) K und J: Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium ist der erfolgreiche 
Abschluss eines Bachelorstudiums (Bakkalaureatsstudiums) oder eines gleichwertigen 
Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung, bei dem das gleiche zentrale künstlerische Fach absolviert wurde. 
Die Zulassung zum Masterstudium erfolgt für alle Studienwerberinnen/Studienwerber, die 
die kommissionelle Abschlussprüfung im zentralen künstlerischen Fach des 
Bachelorstudiums (Bakkalaureatsstudiums) oder die 1. Diplomprüfung des 
Diplomstudiums Instrumental(Gesangs-)pädagogik nicht an der Kunstuniversität Graz 
absolviert haben, erst nach erfolgreicher Beurteilung eines Eignungsvorspiels im zentralen 
künstlerischen Fach. Diese Regelung ist auch auf Studienwerberinnen/Studienwerber 
anzuwenden, deren kommissionelle Abschlussprüfung im zentralen künstlerischen Fach 
des Bachelorstudiums (Bakkalaureatsstudiums) oder 1. Diplomprüfung des 
Diplomstudiums Instrumental(Gesangs-)pädagogik an der Kunstuniversität Graz mehr als 
2 Semester zurückliegt. 
 
(2) K und J: Die abgeschlossene 1. Diplomprüfung des Diplomstudiums 
Instrumental(Gesangs-)pädagogik an einer österreichischen Kunstuniversität 
(Kunsthochschule) wird nach der positiven Absolvierung der in diesem Studienplan 
vorgeschriebenen Bachelorarbeit als Bachelorprüfung anerkannt. Die positive 
Absolvierung der Bachelorprüfung ist Voraussetzung für die Zulassung zum 
Masterstudium.  
 
(3) K und J: Sofern ein Bachelorstudium (Bakkalaureatsstudium) an einer ausländischen 
Kunstuniversität oder vergleichbaren postsekundären Einrichtung von der 
Studiendekanin/vom Studiendekan als dem an der Kunstuniversität Graz eingerichteten 
Bachelorstudium gleichwertig anerkannt und ein Einstieg in das Masterstudium 
beabsichtigt wird, ist für Studienwerberinnen/Studienwerber, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, zusätzlich zum Eignungsvorspiel der Nachweis ihrer Deutschkenntnisse 
entsprechend den Niveaubeschreibungen des Gemeinsamen Referenzrahmens (GER) für 
Sprachen des Europarates, Stufe C1 zu erbringen: 
 
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite 
Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich 
erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann 
sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. 
  
Studierenden aus dem Ausland, die an der KUG das Bachelorstudium IGP abgeschlossen 
haben, wird beim Eintritt in das Masterstudium an der KUG die Sprachprüfung C1 
erlassen! 
 


